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die apoſtoliſche Nuntiatur in Wien diesbezüglich erlaſſenen De⸗
ccete erfüllte der apöſtoliſche Stuhl die genannte

Stift Lambach. Novizenmeiſter aurus H
(Sind die Friedhöfe der Geſundheit nach

theilig Dieſe rage hat man Jahrzehnte hindurch bejaht und
ſich bemüht, die Friedhöfe oft ziemlich weit von den menſchlichen
Wohnungen entfernt anzulegen, ſo daſs CS für den Prieſter, namentlich
IMm inter, nicht ſelten ern großes Opfer war, ernen Leichenzug bis
zur letzten Ruheſtätte der Verſtorbenen zu führen , In letzter Zeit
wurden hie und da In der Nähe von menſchlichen Wohnungen oder
bei der I befindliche Friedhöfe ogar geſperr und brachte dieſe
Schließung oft große Unannehmlichkeiten für Pfarrer und Gemeinde
mit ſich Umſo beachtenswerter erſcheint das Urtheil, welches der
zehnte internationale mediciniſche Congreſs von Berlin In dieſer
Sache Unter allgemeiner Zuſtimmung gefällt hat Es iſt zuſammen⸗
gefaſst in folgende Sätze, deren eventuellen praktiſchen Wert wohl
niemand verkennt

7 Die un den Leichen etwa vorhandenen, bis jetzt bekannten,
organiſierten Krankheitserreger, hieriſche nd pflanzliche araſiten,
insbeſondere die pathagonen Bacterien gehen, ſowei ihr diesbezüg⸗
liches Verhalten experimentell geprüft worden iſt, In relativ kurzer
Zeit nach dem Begräbnis zugrunde. gilt dies insbeſondere auch
von den Erregern der Cholera, des Typhus nd der Tubereuloſe.
Die Zeit, innerhalb EL dies geſchieht, iſt Ceteris paribus ab
hängig von der Beſchaffenheit des Sarges nd des Grabes Schon
ange bevor der Verweſungsproceſs ſein Ende erreicht hat, ſind die
erwähnten Krankheitserreger abgeſtorben. Es iſt kein run vor
handen, anzunehmen, daſs diejenigen organiſierten Krankheitserreger,
deren Verhalten In begrabenen Leichen bisher noch nicht experimentell
eprüft worden iſt, ſich anders verhalten werden, als Unter an-⸗

gegeben worden iſt Unſere Erfahrungen über das Verhalten der
Bacterien Im Boden, insbeſondere die keimfreie Beſchaffenheit des
Grundwaſſers auch auf den Kirchhöfen laſſen die Furcht als gänzlich
unbegründet erſcheinen, al önnten die mitbegrabenen Infections⸗
keime, noch bevor ſie der ſchon erwähnten Vernichtung anheimfallen,
In da rink. oder Nutzwaſſer oder gar In die Luft gelangen, welche
von den Begräbnisplätzen ſelbſt oder aus deren näherer oder weiterer
Umgebung entnommen werden. Auch bezüglich der noch nicht be⸗
kannten Infectionserreger ieg keine Wahrſcheinlichkeit eines anderen
als Unter geſchilderten Verhaltens vor Durch die bei dem
Verweſungsproceſſe auftretenden chemiſchen Zerfallsproducte der
Leichen, einſ

leßhli der In denſelben etwa vorhandenen Leichengifte
(Ptomaine, Toxine, giftige Eiweißkörper und Peptone 2.), kann bei
einem ordnungsmäßigen Betriebe der Begräbnisplätze eine Ver⸗
unreinigung ſe der in der Nähe erſelben befindlichen Brunnen
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In einem, die Geſundheit der Anwohner ſchädigenden Maße nichtſtattfinden. Die Aus den Leichen In den oden eindringenden, be⸗
ziehungsweiſe durch das Grund oder Ober flächenwaſſer ausgewaſchenen0 werden en  eder bis zur Unwirkſamkeit verdünnt oder durch die
emiſchen und phyſikaliſchen Kräfte des Bodens unſchädlich gemachtDie bei der Verweſung der Leichen auf ordnungsmäßig (nutztenBegräbnisplätzen auftretenden gasförmigen Producte ſind nicht Im⸗/
ſtande, irgend eine die Geſundheit ſchädigende Wirkung auszuüben.Selbſt der hei abnormen Verhältniſſen hie und da, In ſeltenen Fällenin der Nähe der Gräher oder der Begräbnisplätze bemerkte Leichen⸗geru iſt ungefährli Von einem geſundheitswidrigen Influſſeder Begräbnisplätze, inſofern dieſelben ordnungsmäßig betrieben
werden, kann nach den In 16 aufgeſtellten Thefdie ede ſein 1. nicht mehr

XXI Welche Sterbefälle ſind von den Matriken:
führern anzuzeigen und 2) Nachfolgende überſichtlicheZuſammenſtellung dieſer Fälle dürfte für die hochw Herren Amt
brüder bo praktiſchem Werte ein

Anzeige des Ablebens von männlichen Perſonen,die das 2 Lebensjahr noch nicht vollendet haben Dem
Matrikenführer de Uurts iſt der Sterbematriken⸗ Auszug(Todtenſchein von jeder vor dem vollendeten 23 Lebensjahre ver⸗
ſtorbenen männlichen Perſon, wenn In einer Gemeinde der Im
Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder zuſtändig iſt,mitteln Läſst ſich der Gehurtsort anders nicht conſtatieren, ſo iſtdie 1  1 der politiſchen Behörden Bezirkshauptmannſchaftoder Magiſtrat bei Städten mit eigenem Statut) In Anſpruch Funehmen. ſt ern vor dem vollendeten Lebens jahr Verſtorbenereinem rte im Gebiete der ungariſchen Krone geboren, ſo iſtder Sterbefall Im Wege der politiſchen Behörde dem Miniſte⸗rium des Innern anzuzeigen. Ebenſo iſt der Sterbematriken⸗Auszugder politiſchen Behörde zu übermitteln, (Enn der Verſtorbene einer
anderen Confeſſion angehört, reſpective zur Zeit ſeiner Geburt an⸗
gehört hat (Verordnung des Miniſteriums des Innern vom
27 V  Uli 1870,

11 Anzeige des Ahlehens der dem eere, der Land⸗
wehr, dem Landſturm Angehörigen. Die geiſtlichen Ma
trikenführer aben die Todtenſcheine für alle dem Militär⸗, be⸗
ziehungsweiſe dem Landwehrſtande angehörigen Individuen ungeſäumtGemeindevorſteher des Ortes zuzuſenden, wO das be⸗
treffende Individuum geſtorben iſt Das gilt auch hinſichtlich der
nach den Ländern der ungariſchen Krone zugehörigen Individuendes und Heeres. (Erlaſs des Miniſteriums des Innern
vom 22 ebruar 1880, und vom Juni 1882,14.707.) Die Sterbefälle der Landſturmpflichtigen auch


